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Leistungen der Sozialhilfe fiir Selbstindigerwerbende

Ein schwieriger Grenzbereich fiir Sozialdienste und Behorden

Seit Beginn der neunziger Jahre wenden sich
mehr und mehr Selbstandigerwerbende an die
Sozialdienste und beantragen Unterstiitzungs-
leistungen. Geht es nur um kurzfristige Uber-
briickungshilfen, ist die Situation fir Sozial-
dienst und Behdrde diberblickbar und nach
den gdngigen Kriterien gut zu beurteilen.
Knifflige Fragen stellen sich aber, wenn Start-
oder Investitionshilfen geleistet werden sollen.

Seit Beginn der letzten Rezession ist die
Sozialhilfe viel stirker als frither mit Un-
terstitzungsgesuchen von Personen kon-
frontiert, die dem Mittelstand angeho-
ren. In den bisherigen SKOS-Richtlinien
von 1992 fehlen Aussagen, wie mit den
Gesuchen von Selbstindigerwerbenden
umzugehen ist. Aufgrund der Praxis, wie
sie in vielen Sozialdiensten entwickelt
worden ist, hat die SKOS in die neuen
Richtlinien, deren Inkraftsetzung auf
nichstes Jahr vorgesehen ist, auch ein
knappes Unterkapitel zum Thema Selb-
stindigerwerbende aufgenommen (Ka-
pitel 3.1.5). Selbstandigerwerbende sol-
len unterstiitzt werden, wenn ihre wirt-
schaftliche Tatigkeit oder ihr Projekt
langfristig Erfolg und eine anhaltende
Selbstandigkeit verspricht.

Die SKOS weist im niachsten Grund-
satz, der sich auf Start- und Uberbrtik-
kungshilfen bezieht, auf die Tticken des
glatten wirtschaftlichen Parketts hin. Die
Zusammenarbeit mit andern Stellen sei
unumganglich: «Bei der Abklirung von
Gesuchen um Starthilfen oder Uber-
brickungshilfen fir selbstandig Erwer-
bende sind entsprechende Fachperso-
nen oder Fachverbinde beizuziehen.» In
jedem Fall ist zu priifen, ob entsprechen-
de Abklarungen nicht bereits von ande-

rer Seite (z.B. im Rahmen der Arbeits-
losenversicherung oder IV) getatigt wur-
den. In den neuen Richtlinien geht die
SKOS von drei Arten von Unterstiit-
zungsleistungen an Selbstindigerwer-
bende aus:

— Uberbrickungshilfen

— Starthilfen

— Investitionshilfen

Anhand von Fallbeispielen, wie sie in der
Praxis vorkommen kénnen (Namen und
Orte sind frei gewahlt, allfillige Ahnlich-
keiten rein zufallig), wird nachfolgend
die heikle Gratwanderung beschrieben,
die Sozialdienste bei Selbstandigerwer-
benden gehen miissen. Einerseits geht
es um Unterstutzung fur Hilfesuchende
und Priavention (Absturz in Verschul-
dung), andererseits darf die Sozialhilfe
nicht Strukturerhaltung betreiben und
auch bei Selbstindigerwerbenden nicht
vom Grundsatz abweichen, dass keine
Schulden tibernommen werden.

Uberbriickungshilfe

Im Dorf Schongriin fiihrt die alleinerziehen-
de Elisabeth Schwarz einen kleinen Lebens-
mittelladen. Thre drei Kinder sind zwei, vier
und acht Jahre alt. Das Geschdft befindet
sich in einer dlteren Liegenschaft, die
Elisabeth Schwarz gehort und in der sich
auch ihre Wohnung befindet. Die Einkiinfte
aus dem Geschéft und die Alimente reichen
nicht, um die Lebenshaltungskosten zu
decken. Ein Jahr nach der Scheidung
wendet sich Elisabeth Schwarz an
den Sozialdienst. Die Reserven sind
aufgebraucht.
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Der Sozialdienst klart die Situation von
Elisabeth Schwarz und ihren drei Kin-
dern ab. Der Laden bietet der alleiner-
ziechenden Mutter keine ausreichende
Existenzgrundlage. Mit den Einkiinften
kann sie aber doch einen wesentlichen
Teil ihres finanziellen Bedarfs abdecken.
Im Dorf Schongriin sind Teilzeitarbeits-
stellen fiir Frauen rar. Sogar wenn Frau
Schwarz eine Arbeitsstelle finden kénn-
te, wiirde sich ihre finanzielle Lage nicht
verbessern. Sie ware gezwungen, eine Ta-
gesmutter fur ihre drei Kinder zu su-
chen, da keine nahen Verwandten daftir
in Frage kimen. Dadurch wiirden ihre
Zwangsausgaben ansteigen, so dass un-
ter dem Strich weniger bleiben wiirde als
vorher. Der Sozialdienst stellt fur Elisa-
beth Schwarz aufgrund der SKOS-Richt-
linien ein Unterstiitzungsbudget auf und
beantragt erganzende monatliche Zah-
lungen.

Auch die Behorde stimmt schliesslich
der Unterstitzung zu, wenn auch nicht
ganz ohne Bedenken. Diese rithren da-
her, dass Frau Schwarz mit ihrem Laden
im Dorf nicht eine Marktliicke abdeckt.
Sie ist Konkurrentin anderer Detailhan-
delsgeschafte, die ebenfalls nicht auf
Rosen gebettet sind. Greift die Sozialhil-
fe damit nicht auf unzulassige Weise in
den freien Wettbewerb ein?

Der Sozialdienst setzt sich mit seinem
Antrag durch, da er darlegen kann, dass
es sich um ein bestehendes Angebot han-
delt. Die Situation fiir die Behorde und
die Offentlichkeit ist in etwa die gleiche
wie bei den Working poors, den Unter-
stutzten, deren Einkommen fiir den Le-
bensunterhalt nicht ausreicht. Im Kon-
kurrenzgeschaft ist ein Familienvater
beschaftigt, der ebenfalls teilunterstiitzt
werden muss, da sein Lohn fiir den Un-
terhalt der Familie mit den kleinen Kin-
dern nicht ausreicht. Auch diese Unter-
stiitzung wirkt letztlich strukturerhaltend
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zugunsten eines schwachen Wirtschafts-
zweiges mit tiefem Lohnniveau.

Neun Monate nach Beginn der Unterstiit-
zung meldet sich Elisabeth Schwarz mit
einer neuen Hiobsbotschaft auf dem
Sozialdienst. Die Bank hat ihr den
Hypothekarkredit von 400 000 Franken
gekiindigt, da sie iiber langere Zeit nicht in
der Lage way, die Zinsen zu bezahlen.

Der Sozialdienst verschafft sich einen
Uberblick tiber die Lage: Frau Schwarz
hat sich bereits bei einer andern Bank
erkundigt, ob diese einspringen wiirde.
Der Entscheid war negativ. Die Altliegen-
schaft ist nicht mehr im besten Zustand.
Die Alternative, dass Elisabeth Schwarz
mit ihren drei Kindern auszieht und fiir
die ganze Liegenschaft oder nur fiir den
Laden Mieter sucht, besteht nur theore-
tisch. Im kleinen Dorf Schongrin gibt
es andere leerstehende Geschaftsraume,
und auch Altwohnungen sind keine
Mangelware mehr. Die Aussichten fiir
Wohnung und/oder Laden Mieter zu
finden, sind gering.

Die Kindigung der Hypothek zu er-
wirken, indem die ausstehenden Zinsen
ubernommen werden, steht dem Sozial-
dienst nicht offen, denn es sind Schul-
den, die vor Beginn der Unterstiitzung
aufgelaufen sind.

Der Sozialdienst vermittelt Elisabeth
Schwarz einen Termin bei der Schulden-
sanierungsstelle in der Kantonshaupt-
stadt. Sie wird nun mit der alleinerzie-
henden Mutter die Moglichkeiten fur
eine Schuldenbereinigung durchgehen.
Der Sozialdienst vermutet, dass ein Kon-
kurs wahrscheinlich nicht zu umgehen
ist. Da die Liegenschaftspreise derzeit ge-
drickt sind, die Altliegenschaft eben-
sowenig attraktiv wie der Standort in
Schongriin, besteht eine reelle Mog-
lichkeit, dass Elisabeth Schwarz oder
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ihre Verwandten die Liegenschaft zu
einem tieferen Preis bei einer allfalligen
Zwangsversteigerung wieder uberneh-
men konnen. Das wirde der Frau die
Moglichkeit geben, das Geschaft mit
niedrigeren Fixkosten weiterzufiihren
und sich eventuell sogar ganz vom Sozi-
aldienst abzuldsen.

Investitionshilfe?

Seit einigen Monaten wird die Familie
Berger durch den Sozialdienst unterstiitzt.
Familie Berger fiihrt eine kleine Bickerei.

Die Unterstiitzungsleistungen sind als

Uberbriickungshilfe definiert worden. Kurze
Zeit vor der vereinbarten Einstellung der
Unterstiitzungsleistungen meldet sich Paul
Berger erneut: Eine Bickerevmaschine ist
ausgestiegen, konnte behelfsmassig repariert
werden, muss aber moglichst rasch ersetzt
werden. Doch Paul Bergers Reserven reichen
fiir die Neuinvestition nicht aus. Kann der
Sozialdienst einspringen?

Paul Berger und seine Frau haben ihre
Ersparnisse in die Ubernahme des Bik-
kereibetriebes gesteckt. Die finanziellen
Schwierigkeiten der Familie mit zwei
Kindern gehen auf einen Unfall von Paul
Berger zurtick, der ihn zwang, eine Aus-
hilfe einzustellen. Im nachhinein zeigte
sich, dass sein Versicherungsschutz fir
diesen Fall ungentigend war. Paul Ber-
ger wird bald wieder voll arbeiten kon-
nen und keine Aushilfe mehr benétigen.
Nun macht die Maschine Bergers und
dem Sozialdienst einen Strich durch die
Rechnung.

Dem Sozialdienst kommen Zweifel, ob
der Bickereibetrieb mittel- und langfri-
stig wirtschaftlich tragfihig ist und der
Familie Berger eine ausreichende Exi-
stenzgrundlage bietet. Diese Frage kann
der Sozialdienst nur mit Hilfe von Fach-
stellen aus der Branche klaren.

Mit der Familie Berger werden die
weiteren moglichen Schritte vorbespro-
chen. Wenn die Abklarungen durch die
Fachstelle zu einem positiven Ergebnis
kommen, wird der Sozialdienst bei der
Suche nach alternativen Finanzierungs-
moglichkeiten tiber Fonds und Stiftun-
gen behilflich sein. Eine direkte Finanie-
rung der Investition (Maschine) kommt
nicht in Frage, da der Betrag hoch ist
und die Familie Berger keine Sicherhei-
ten bieten kann. Bergers mussen in der
Zwischenzeit abklaren, ob aus dem Krei-
se der Familie jemand die Finanzierungs-
liicke fllen konnte. Sollten die Fachstel-
len zu einem negativen Urteil kommen
und Herr Berger keine Losung fur die
Finanzierung seiner Investition finden,
wird der Sozialdienst Herrn Berger vor-
aussichtlich empfehlen, wieder eine An-
stellung zu suchen und das Geschaft auf-
zugeben.

Starthilfe

Kurt Hausammann, 55, ausgesteuert, wird
durch den Sozialdienst unterstiitzt. Nach
einer langeren psychischen Krise hat er sich
wieder aufgerappelt und plant nun, als
Freelancer in seinem friiheren Arbeitsgebiet
einzusteigen. Zum Start braucht er neue
EDV-Hard- und Software und einen
Grundstock an Biiromaterial. Er stellt ein
Starthilfegesuch an den Sozialdienst.

Der Gesuchsteller war frither im mittle-
ren Kader einer Firma im Elektrobereich
tatig. Seine Stelle fiel einer Restrukturie-
rung zum Opfer. Es gelang Kurt Hausam-
menn nicht, den Widereinstieg zu fin-
den. Der frihere Kadermann konnte die
Riickschlage nicht verkraften und geriet
in eine tiefe Krise. Durch das Beispiel ei-
nes Bekannten, der sich ebenfalls selb-
staindig gemacht hat, hat er wieder Mut
gefasst und Abklarungen fiir ein Projekt
getroffen.
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Die Wirtschaftsférderung als alterna-
tive Finanzierungsquelle kommt nichtin
Frage; das Projekt wére keine eigentliche
Innovation und stiinde in Konkurrenz
zu bereits bestehenden Anbietern im
Kanton. Die Arbeitslosenversicherung
lehnt ebenfalls ab, da Kurt Hausammann
bereits ausgesteuert ist und seither kei-
nen Kontakt zum Arbeitsamt mehr hat-
te. Im Fall von Kurt Hausammann kom-
men Sozialdienst und Fursorgebehorde
zu einem positiven Entscheid. Sie verein-
baren aber mit dem Gesuchsteller eine
Abtretungserklarung uber die geleiste-
te Summe zulasten des Freizugigkeits-
kontos von Herrn Hausammann. Sobald
dieser sich seine Freiziigigkeitsleistung
auszuzahlen lasst (wegen Aufnahme der
selbstindigen Erwerbstatigkeit oder bei
Erreichen des Pensionsalters), wird die
Summe fallig.

Zuriickhaltend augenommen

In der Vernehmlassung zu den neuen
SKOS-Richtlinien wurde das Kapitel iiber
die Starthilfen und Uberbriickungshil-
fen fur Selbstandigerwerbende zurtck-
haltend aufgenommen und auf die heik-
len Abgrenzungsprobleme verwiesen.
Uberbriickungshilfen sind weitgehend
unbestritten. Verschiedene kantonale
Stellen haben jedoch festgehalten, Start-
hilfen und Investitionshilfen fir Selb-
stindigerwerbende gehorten vorab in
den Bereich der Wirtschaftsférderung
und der Arbeitslosenversicherung; die
Sozialhilfe sollte auf diesem Feld —wenn
tiberhaupt — nur sehr zurtickhaltend ak-
tiv werden.

Charlotte Alfirev-Bieri

noch um Stellen bemuhen mussen.

* mindestens 20 Jahre alt sein

konnen.

schaft ubernehmen.

Leistungen der Arbeitslosenversicherungen

In Art. 71a-71d AVIG ist die Forderung der selbstindigen Erwerbstatigkeit
durch die Arbeitslosenversicherung geregelt. Wer zur Beendigung der Arbeits-
losigkeit eine selbstandige Erwerbstatigkeit plant, kann wiahrend der Planungs-
phase maximal 60 besondere Taggelder beziehen. Wahrend des Bezugs dieser
Taggelder muss der oder die Versicherte nicht vermittlungsfahig sein. Erwerbs-
lose sollen ihre Selbstandigkeit planen kénnen, ohne dass sie sich gleichzeitig

Damit Versicherte in den Genuss dieser 60 Taggelder kommen, miissen sie
die Mindestbeitragszeit erfiillen. Personen, die von der Erfallung der Beitrags-
zeit befreit sind (z.B. Studienabgénger), haben keinen Anspruch auf diese
Leistung. Zudem miissen die Versicherten
* ohne eigenes Verschulden arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit bedroht sein

¢ ein Grobprojekt tiber die geplante selbstindige Erwerbstatigkeit vorlegen

Sofern die Versicherten innert der ersten drei Monate IThrer Arbeitslosigkeit
eine selbstandige Erwerbstatigkeit planen, kann die Versicherung 20 Prozent
des Verlustrisikos einer durch eine Burgschaftsgenossenschaft gewahrten Burg-

132



	Leistungen der Sozialhilfe für Selbstständigerwerbende : ein schwieriger Grenzbereich für Sozialdienste und Behörden

